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ÖVE-EN 1, Teil 3/1981 Einleitung

Einleitung

(1) Diese Österreichischen Bestimmungen für die Elektro
technik wurden vom Lenkungsausschuß der Sektion
"Elektrotechnische Bestimmungen" des österreich ischen
Verbandes für Elektrotechnik zum Druck und zur Anwen
dung freigegeben.

(2) Die Inkraftsetzung dieser Österreichischen Bestimmungen
für die Elektrotechnik mit der '2. Durchführungsverordnung
(1982) zum Elektrotechnikgesetz wurde vom Bundes
ministerium für Bauten und Technik mit Wirkung vorn
198301 01 in Aussicht genommen.
Der Rechtsstatus dieser Österreichischen Bestimmungen
für die Elektrotechnik kann mit später erscheinenden
Durchführungsverordnungen zum Elektrotechnikgesetz fest
gelegt werden. Insbesondere ist diesbezüglich jeweils die
zuletzt erschienene Durchführungsverordnung zu be
achten.

(3) Die Bestimmungen ÖVE-EN 1 werden folgende Teile um
fassen:
Teil 1: Begriffe und Schutzmaßnahmen

Teil 2: Elektrische Betriebsmittel
Teil 3: Beschaffenheit, Bemessung und Verlegung von Lei

tungen und Kabeln
Teil 4: Besondere Anlagen

(4) In diesem Hl3ft wird auf folgende österreichische Bestim
mungen für die Elektrotechnik Bezug genommen:

ÖVE-EN 1, Teil 3 (§ 40), Errichtung von Starkstromanlagen
mit Nennspannungen bis ,..., 1 000 V und
::::: 1 500 V. Teil 3: Beschaffenheit, Bemes
sung und Verlegung von Leitungen und
Kabeln. § 40

ÖVE-F 1, Teil 6, Fernmeldeanlagen und -geräte. Teil 6:
Bauausführung, Verdrahtung, Schutzmaß
nahmen und sichere elektrische Tren
nung

ÖVE-IG 30, Schalter für Hausinstallationen und ähn
liche Zwecke

ÖVE-IG 31, Steckvorrichtungen für Hausinstallationen
und ähnliche Zwecke
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ÖVE-IM 21.

ÖVE-K 23,

ÖVE-K 40,

ÖVE-K 41,

ÖVE-L 1,

ÖVE-L 20,

Einleitung

Installationsrohre und Zubehör für elek
trische Installationen
Kunststoffisolierte Energiekabel bis
5,8/10 kV
Energieleitungen mit einer Isolierung aus
Gummi
Energieleitungen mit einer Isolierung aus
PVC
Errichtung von Starkstromfreileitungen bis
1000 V
Verlegung von Energie-, Steuer- und
Meßkabeln

ÖNORM E 6509, BI. 2,

(5) In diesem Heft
geführt:

ÖNORM E 3600,

werden die folgenden ÖNORMEN an-

Polyäthylenisolierte Freileitungslei
ter bis 1 000 V

Zuordnung von kunststoffisolierten
Leitungen für Nennspannungen bis
1 000 V zu Installationsrohren

(6)

(7)

(8)

(9)

Die Hinweise auf andere Veröffentlichungen in den Fuß
noten beziehen sich, sofern nicht anders angegeben, auf
den neuesten Stand.

In diesem Heft sind Begriffserklärungen, Bestimmungen
und Prüfbestimmungen durch Normaldruck, Prüfbestim
mungen überdies durch ein vorgesetztes "Prüf.:" sowie
Erläuterungen durch Kleindruck gekennzeichnet.

Die in diesem Heft angeführten Österreich ischen Bestim
mungen für die Elektrotechnik, ÖNORMEN der Elektrotech
nik und sonstigen technischen Veröffentlichungen können
vom öVE, 1, Eschenbachgasse 9, A-1010 Wien, bezogen
werden.

Rechtsbelehrungen, Einleitungen, Fußnoten, Hinweise auf
Fundsteilen in anderen Texten (nicht aber in anderen
Teilen der vorliegenden österreichischen Bestimmungen
für die Elektrotechnik) und Anhänge gelten nicht als Be
standteil der Österreichischen Bestimmungen für die Elek
trotechnik, wohl aber Vorworte und Kleingedrucktes.
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